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1 Anwendungsbereich und Zweck 
(1) Die Bestimmungen dieser verhaltensre-

gelspezifischen Verfahren passen die all-

gemeinen Verfahrensordnungen der 

SCOPE Europe s.r.l. / b.v. („SCOPE Eu-

rope“) als private Überwachungsstelle 

an die Anforderungen der Verhaltensre-

gel zur datenschutzkonformen Verwen-

dung straßenseitiger optischer Sensoren 

(„Geodatenkodex“ oder „Verhaltensre-

gel“) an. 

(2) Jede Verhaltensregel erfordert individua-

lisierte Verfahren; entsprechende adap-

tieren diese Verhaltensregelspezifischen 

Verfahren die allgemeinen Verfahren der 

SCOPE Europe an die Anforderungen und 

Bestimmungen des Geodatenkodex, um 

den Erfordernissen einer robusten und 

vertrauenswürdigen Überwachung Rech-

nung zu tragen. 

2 Begriffe 
(1) Die Begriffe sind wie folgt zu verstehen: 

(1) Verhaltensregel bedeutet "Geodaten-

kodex“ in seiner aktuellen Fassung. 

(2) Überwachter Dienst: jeder Dienst ei-

nes Diensteanbieters, der der Verhal-

tensregel unterworfen wurde und von 

der privaten Überwachungsstelle über-

wacht wird. 

(2) Begriffe, die bereits in der allgemeinen Ver-

fahrensordnung der SCOPE Europe defi-

niert sind, aber in diesen verhaltensregel-

spezifischen Verfahren eine abweichende 

Bedeutung haben, werden fett-kursiv her-

vorgehoben. 

(3) Abweichend zu Abschnitt 1.1 der Allgemei-

nen Verfahrensordnung handelt es sich bei 

der vorliegenden Verhaltensregel nicht 

um eine anerkannte Verhaltensregel nach 

Artikel 40 Absatz (2) DSGVO; die Verfahren 

einer glaubwürdigen Überwachung finden 

jedoch freiwillig, soweit nicht ausdrücklich 

anders geregelt, entsprechend Anwen-

dung.  

(4) Abweichend zu Abschnitt 1.4 der Allgemei-

nen Verfahrensordnung agiert die private 

Überwachungsstelle im Zusammenhang 

mit der Verhaltensregel nicht als akkredi-

tierte private Überwachungsstelle gem. Ar-

tikel 41 DSGVO. 

3 Besondere Bestimmungen zur Fi-

nanzierung 
3.1 Allgemeines 
(1) Gemäß Abschnitt 2.1 der Allgemeinen Ver-

fahrensordnung erfolgt die Finanzierung 

auf der Grundlage von wiederkehrenden 

Beiträgen bzw. leistungsbezogener Ent-

gelte. 

(2) Die Preistabelle gemäß Abschnitt 1 Absatz 

(1) der Beitragsordnung wird auf 

https://geodatenkodex.de veröffentlicht, 

so wie sie in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen der Verhaltensregel be-

schlossen wurde. 

https://geodatenkodex.de/
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(3) Gebührenpflichtige Leistungen für die 

überwachten Unternehmen oder über-

wachten Dienste sind 

a. jede Prüfung, 

b. Beschwerden, sofern der Beschwerde-

ausschuss entscheidet, dass eine Be-

schwerde berechtigt war. 

3.2 Vertraglicher Rahmen 
(1) Die private Überwachungsstelle wird ge-

mäß Abschnitt 10.1 Absatz (2) der Verhal-

tensregel ernannt. 

(2) Die private Überwachungsstelle schließt 

mit jedem überwachten Unternehmen ei-

nen individuellen Vertrag, bevor die Einhal-

tung der Verhaltensregel überprüft wird, in 

welchem die überwachten Unternehmen 

die Grundsätze, Aufgaben und Pflichten 

der privaten Überwachungsstelle, wie sie 

in der Verhaltensregel festgelegt sind, so-

wie ihre Verpflichtung zur Kooperation mit 

der privaten Überwachungsstelle und zur 

Mitwirkung an den Überwachungsdiensten 

anerkennen. 

(3) Jedes überwachte Unternehmen muss die 

Verfahren der privaten Überwachungs-

stelle ausdrücklich zur Kenntnis nehmen 

und anerkennen. 

3.3 Beendigung von Überwachungs-

diensten 
(1) Die Kündigung erfolgt in Übereinstimmung 

mit Abschnitt 9.3.3 der Verhaltensregel in 

Verbindung mit Abschnitt 8 der Unterwer-

fungserklärung. 

(2) Der vertragliche Rahmen muss diese Best-

immungen entsprechend widerspiegeln. 

4 Besondere Bestimmungen zum 

Prüfungsverfahren 
4.1 Allgemeines 
(1) Einzelne Dienste, nicht Unternehmen in ih-

rer Gesamtheit, werden auf Konformität 

mit der Verhaltensregel geprüft. 

(2) Das Prüfungsverfahren soll die Bestim-

mungen der Verhaltensregel, insbeson-

dere des Abschnitts 10.2, widerspiegeln. 

(3) Die Prüfungen basieren auf Nachweisen 

und Informationen, die das überwachte 

Unternehmen in Bezug auf den überwach-

ten Dienst zur Verfügung stellt. 

(4) Die Prüfungsstelle legt interne Richtlinien 

für die Prüfung der überwachten Dienste 

fest, die ein gleiches Maß an Qualität und 

Robustheit jeder Prüfung gewährleisten. 

Diese Leitlinien werden ständig evaluiert. 

(5) Die Prüfungsstelle stellt sicher, dass die 

überwachten Dienste eindeutig identifi-

ziert werden; die Identifizierung umfasst 

insbesondere den öffentlich zugänglichen 

(Marken-) Namen des überwachten Diens-

tes. 

(6) Die Prüfungsstelle stellt sicher, dass die 

überwachten Unternehmen einen Daten-

schutz-Kontakt angeben.  

(7) Die Prüfungsstelle stellt sicher, dass die 

überwachten Unternehmen Betroffenen 

ermöglichen, der Verarbeitung 
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personenbezogener Daten nach Maßgabe 

der Verhaltensregel zu widersprechen. 

(8) Die Prüfungsstelle stellt sicher, dass die 

überwachten Unternehmen eine rechts-

verbindliche Bestätigung abgeben, die 

Bestimmungen der Verhaltensregel – so-

weit anwendbar – umfänglich einzuhalten.  

4.2 Erstprüfung 
(1) Auf der Grundlage der Informationen, die 

ein überwachtes Unternehmen bei der Er-

klärung eines überwachten Dienstes zur 

Einhaltung der Verhaltensregel (siehe Ab-

schnitt 9 der Verhaltensregel) übermittelt 

(„Unterwerfungserklärung“), leitet die 

Prüfungsstelle eine individuelle Bearbei-

tung der Erklärung ein. 

(2) Die Erstprüfung auf Basis der Unterwer-

fungserklärung stellt insbesondere sicher 

■ dass die erforderlichen Pflichtangaben 

vollständig bereitgestellt wurden; 

■ dass die ausgewiesenen überwachten 

Dienste in den Anwendungsbereich 

der Verhaltensregel fallen; 

■ dass das überwachte Unternehmen 

die Unterwerfungsvoraussetzungen 

gem. der Verhaltensregel erfüllt, ins-

besondere mit keinen Zahlungen un-

entschuldigt säumig ist. 

(3) Die private Überwachungsstelle kann auf 

weitergehende Prüfungen grundsätzlich 

verzichten, es sei denn, es bestehen kon-

krete Anhaltspunkte, dass die überwach-

ten Dienste die Vorgaben der Verhaltens-

regel nicht einhalten.  

4.3 Wiederkehrende Prüfungen 
(1) Wiederkehrende Prüfungen werden in 

Übereinstimmung mit Abschnitt 10.2 der 

Verhaltensregel durchgeführt. 

(2) Die Gültigkeit einer Unterwerfungserklä-

rung gem. Abschnitt 9.3.1 der Verhaltens-

regel ist grundsätzlich ein (1) Jahr.  

(3) Entsprechend Abschnitt 10.2 Absatz (3) 

der Verhaltensregel beschränkt sich die 

wiederkehrende Prüfung auf die mittels 

bestätigender Unterwerfungserklärungen 

erhobenen Informationen und einer an-

schließenden Prüfung analog 4.2 dieser 

verhaltensregelspezifischer Verfahren. 

(4) Im Übrigen wird – aufgrund der Öffentlich-

keit der von der Verhaltensregel erfasster 

Pflichten – auf das Beschwerdeverfahren 

rekurriert.  

(5) Unbeschadet der sonstigen Regelungen in 

diesem Abschnitt (4.3) ist die private Über-

wachungsstelle zur Durchführung von Ad-

Hoc Prüfungen berechtigt, wenn sich zwi-

schen den jeweiligen wiederkehrenden 

Prüfungen aus anderen Quellen, etwa Me-

dien- oder Betroffenenberichten, konkrete 

Zweifel an der Konformität eines über-

wachten Dienstes ergeben.  

5 Beschwerdeverfahren 
(1) Der Beschwerdeausschuss fungiert als un-

abhängiges Beschwerdegremium der Ver-

haltensregel. 

(2) Die Arbeitssprache ist Deutsch. 

(3) Der Beschwerdeausschuss bearbeitet Be-

schwerden von Betroffenen gegenüber 
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dem überwachten Unternehmen im Hin-

blick auf mögliche Verstöße gegen die Ver-

haltensregel (siehe Abschnitt 8.2.1 Absatz 

(1) der Verhaltensregel). 

(4) Geeignete Sanktionen und Abhilfemaß-

nahmen sind die in Abschnitt 10.3.2 der 

Verhaltensregel vorgesehenen. 

(5) Der Beschwerdeausschuss legt interne 

Richtlinien für die Bearbeitung von Be-

schwerden fest, die Kohärenz und Ver-

gleichbarkeit gewährleisten, d.h. insbeson-

dere, dass gleiche Entscheidungen getrof-

fen werden, wenn gleiche Sachverhalte zu 

gleichen Verstößen führen. Diese Richtli-

nien sind ständig zu überprüfen. 

6 Notifikation der Datenschutzauf-

sichtsbehörden 
(1) Abweichend der Allgemeinen Verfahrens-

ordnung und sonstigen allgemeinen Ver-

fahren, besteht seitens der privaten Über-

wachungsstelle nach Maßgabe der Verfah-

ren sowie Verhaltensregel keine Pflicht zur 

Übermittlung von Information an die Da-

tenschutzaufsichtsbehörde. 

(2) Das bedeutet insbesondere, dass die für 

akkreditierte private Überwachungsstellen 

verpflichtenden Notifikationen nach Arti-

kel 41 DSGVO und nachgelagerter Akkredi-

tierungskriterien, vorliegend keine Anwen-

dung finden.  

(3) Sobald die Verhaltensregel gem. Arti-

kel 40 DSGVO anerkannt werden sollte, 

und die private Überwachungsstelle 

ebenfalls nach Artikel 41 DSGVO akkredi-

tiert werden sollte, so werden selbstver-

ständlich die gesetzlich vorgesehenen No-

tifikationspflichten Anwendung finden. 

7 Öffentliches Register 
(1) Das öffentliche Register entspricht dem in 

der Verhaltensregel vorgesehenen Dienst-

register. 

(2) Das Dienstregister listet die unterworfenen 

Dienste, solange und soweit deren Unter-

werfungserklärung gültig ist.  

(3) Zu jedem Dienst werden im Übrigen min-

destens nachstehende Informationen be-

reitgestellt: 

 die dem Dienst zugewiesene Verifikati-

ons-ID; 

 die Kontaktmöglichkeiten des Daten-

schutz-Kontakts; 

 die URL über welche Betroffene wei-

tere Informationen erhalten, wie diese 

die für den Dienst spezifischen Wider-

spruchsoptionen ausüben können; 

 Gültigkeitsdauer der Unterwerfung. 
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